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(Dienstsiegel)

1) Diese Bescheinigung ist auszustellen im Fall einer gesonderten Erteilung nach § 23 Abs. 3 und 4 Nr. 3 LWO.
2) Das Bürgermeisteramt darf das Wahlrecht des Unterzeichners/der Unterzeichnerin nur einmal bescheinigen. 
    Das Bürgermeisteramt darf dabei nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.

Ausstellungsort, Datum

Bürgermeisteramt

Unterschrift

am Tag der Unterzeichnung des Wahlvorschlags wahlberechtigt (§ 24 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes und § 23 Abs. 4 der
Landeswahlordnung).

ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. 
Er/Sie erfüllt auch die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 7 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes,
ist nicht nach § 7 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen

und ist im Wahlkreis Nr., Bezeichnung

Herr /Frau

Anschrift (Hauptwohnung)

Familienname, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Bescheinigung des Wahlrechts 
für die Wahl zum 15. Landtag von Baden-Württemberg

1)2)

am
Datum

geboren am
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